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GEMEINDE 
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SO KDERBAU VORSCHRIFTEN 

zum 

Uel^erbeu-ongsplan 11 Schut zplanung lorraine" 23. Aucaist 1982 

Art. 1 

Zweck 

Der Ueberbauungsplan Lorraine stellt die Grundlage dar für den Schutz der 

architektur- und städtebaugeschichtlich v/ertvollen Bausubstanz. Er berück¬ 

sichtigt die Belange des Denkmalschutzes sowie des Baurascnutzes. 

Art. 2 

Wirkungsbereich 

Massgebend für den Wirkungsbereich des Ueberbauungsplanes und der Sonderbau¬ 

vorschriften ist der im Ueberbauungsplan bezeichnete Perimeter. 

Stellung zur Bauordnung 

Soweit die vorliegenden Sonderbauvorschriften nichts anderes regeln, gelten 

die baurechtlichen Bestimmungen der Stadt Bern. Insbesondere sind die Vor¬ 

schriften zum Schutz des Stadt-, Quartier- und Strassenhildes nach Art. 75 BO 

üBssgebend für Neubauten in unmittelbarer Nähe von geschützten oder erhaltens- 

werten Bauten. 

Ergänzungsinventar 

Zusätzlich zum Ueberbauungsplan und den Sonderbauvorschriften gilt das karrnu- 

nale Ergänzungsinventar lorraine nach Art. 75 Abs. 3 BO. Dieses ist ergänzend 

zum Ueberbauungsplan und den Sonderbauvorschriften anwendbar und bei bauli¬ 

chen Aenderungen wegleitend. 

Art. 3 

Art. 4 



Art. 5 

Geschützte Bauten 

"4)ie im Uebcrbauungsplan als geschützt gekennzeichneten Bauten sind in ihrem 

Bestand geschützt. Die historisch oder künstlerisch wertvollen Baustrulcturen, 

insbesondere die Fassaden, Dächer, Brandmauern und Geschossdecken dürfen 

nicht abgebrochen oder verändert werden. 

Der für ihre Erscheinung massgebende Aussenraum ist im gleichen Sinne ge¬ 

schützt. 

2 
Bauliche Veränderungen sind möglich, sofern sie don Schutzgedanken nicht 

widersprechen. Sie sind im Sinne einer Voranfrage mit der städtischen Denk¬ 

malpflege zu besprechen. Renovations- und Rekonstruktionsarbeiten sind als 

stilgerechte Restaurierung auszuführen. Die Gemeinde kann eine solche Restau¬ 

rierung mit finanziellen Beiträgen unterstützen. 

3 
Beim Wiederaufbau, z.B. nach einen Katastroplienfall, sind die wesentlichen 

Gebäudeelenente, wie Volumen, geschossweiser Aufbau, Massstäblichkeit, Material, 

Dachform, zu rekonstruieren. 

.Art. 6 

.Erhaltens werte Bauten 

^Die im Ueberbauungsplan als er haltenswert gekennzeichneten Bauten sind wert¬ 

volle, für das Quartierbild charakteristische Gebäude, deren Erhaltung an¬ 

gezeigt ist. 

Der für ihre Erhaltung massgebende Aussenraum ist im gleichen Sinne zu erhalten. 

^Bauliche Veränderungen sind im Sinne einer Voranfrage mit der städtischen 

Denkmalpflege zu besprechen. Renovations- und Rekonstruktionsarbeiten sind 

als stilgerechte Restaurierung auszuführen. Die Gemeinde kann eine solche 

Restaurierung mit finanziellen Beiträgen unterstützen. 

3 
Aus wichtigen Gründen kann dem Ersatz eines an sich erhaltenswerten Gebäudes 

zugestirmrt werden. Der Gestaltung des Neubaus sowie dessen Einordnung ins 

Strassenbild ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sofern die Umgebung 

von beschützten oder erhaltenswerten Bauten dies verlangt, können im Rahmen 

des Baubewilligungsverfahrens Bedingungen und Auflagen zum Schutz oder zur 

Einhaltung von historischen Baufluchten, Brandmauern, Geschosszahlen und 

Dachformen erlassen werden. 



Art. 7 

Baumschutz 

Die ira Uebarbauungsplan bezeichneten Baume sind geschützt. Es gelten sinn- 

gemass die Vorschriften nach Art. 85 Abs.. 4 bis 8 BO 1981. 

Art. 8 

Inkrafttreten 

Der Uefcerbauungsplan mit Sonderbauvorschriften Lorraine tritt mit der Geneh¬ 

migung durch die kantonale Efeudirektion in Kraft (Art. 45 BauG) . 

Der Stadtrat von Bern hat diese Sonderbauvorschriften zum Ueber- 

bauungsplan "Schutzplanung Lorraine" vom 23. August 1982 in seiner 

Sitzung vom 24. Februar 1983 genehmigt. 
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